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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1992

Norm

StGB §314

Rechtssatz

Amtsanmaßung verlangt nicht, daß sich der Täter selbst ausdrücklich als Beamter bezeichnet; konkludentes Erwecken

des Eindruckes, Beamter zu sein und als solcher eine "Amtshandlung" vorzunehmen, genügt.
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